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GESCHÄFTSORDNUNG DES AUFSICHTSRATS DER BIONTECH SE 

Der Aufsichtsrat der BioNTech SE (die „Gesellschaft“) hat diese Geschäftsordnung mit Beschluss 

vom 7. Januar 2026 verabschiedet.1 Diese Geschäftsordnung ersetzt alle früheren Fassungen der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand regelmäßig in Fragen der 

Geschäftsführung der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften (die 

„Konzerngesellschaften“) (die Gesellschaft und die Konzerngesellschaften zusammen als 

„Konzern“ bezeichnet).  

(2) Der Aufsichtsrat nimmt seine Aufgaben in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Bestimmungen, der Satzung der Gesellschaft, dieser Geschäftsordnung, den 

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (in seiner jeweils gültigen 

Fassung) (der „Kodex“), die sich auf den Aufsichtsrat beziehen, und den Richtlinien der 

Gesellschaft wahr. Bei Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex gibt der 

Aufsichtsrat eine entsprechende Erklärung gemäß § 161 Aktiengesetz ab. 

(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Aufsichtsrat eng und vertrauensvoll 

mit dem Vorstand im Interesse der Gesellschaft und des Gesamtkonzerns zusammen.  

(4) Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, ausschließlich zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

(5) Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Arbeit und seiner Tätigkeiten. 

 

 

 
1 Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Geschäftsordnung auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind 
im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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§ 2 Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat beachtet bei der Aufstellung von Listen oder der Abgabe von 

Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die 

folgenden Grundsätze: 

(a) Dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft angehören. 

(b) Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine Ämter oder Vorstandsfunktionen bei 

wesentlichen Wettbewerbern des Konzerns ausüben oder beratend tätig sein. Ein 

Aufsichtsratsmitglied, das als Vorstandsmitglied eines börsennotierten 

Unternehmens tätig ist, darf insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate 

in nicht zum Konzern gehörenden börsennotierten Unternehmen oder 

vergleichbare Funktionen ausüben und darf nicht den Vorsitz eines Aufsichtsrats 

in einem nicht zum Konzern gehörenden börsennotierten Unternehmen 

übernehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand eines 

börsennotierten Unternehmens angehört, darf nicht mehr als fünf 

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in nicht zum Konzern 

gehörenden börsennotierten Unternehmen ausüben, wobei eine Berufung zum 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats doppelt zählt.  

(c) Die internationale Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle 

Interessenkonflikte sind zu berücksichtigen. Erfahrungen in den Geschäftsfeldern 

des Konzerns sind von großem Vorteil. 

(d) Vielfalt (Diversity) ist zu respektieren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollten nach 

Möglichkeit über unterschiedliche Ausbildungen, Qualifikationen, Fachkenntnisse 

und Auslandserfahrungen verfügen, damit sie gemeinsam über das Know-how, die 

Fähigkeiten, die Fachkenntnisse und die Erfahrung verfügen, um ihre Aufgaben 

und Pflichten ordnungsgemäß und angemessen wahrzunehmen. Von Vorteil sind 

unter anderem: umfassende Unternehmens- und Produktorientierung, 

Verständnis für das Geschäftsmodell der Gruppe, die Besonderheiten der Branche 
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und die Prozesse in den Bereichen Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, 

Wirtschaftsprüfung, Innovation, Forschung und Entwicklung, Compliance, interne 

Kontrolle und Risikomanagement, Digitalisierung, internationale Erfahrung und 

Fachwissen zu Nachhaltigkeitsthemen. Das langfristige Ziel des Aufsichtsrats ist es, 

weiterhin eine angemessene Vertretung von Frauen im Aufsichtsrat in Höhe von 

mindestens 25 % aufrechtzuerhalten. 

(2) Der Aufsichtsrat soll zwei unabhängige Mitglieder mit Fachkenntnissen im Bereich 

Rechnungslegung, interne Kontrollprozesse und Wirtschaftsprüfung (Finanzexperten) 

haben. Ein Mitglied des Aufsichtsrats gilt als unabhängig, wenn es keine geschäftlichen 

oder persönlichen Beziehungen zum Konzern oder zum Vorstand der Gesellschaft 

unterhält, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats scheiden mit Erreichen der Altersgrenze von achtzig (80) 

Jahren aus ihrem Amt aus. 

 

§ 3 Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden gemäß § 10 der Satzung. Für die Dauer der Wahl führt das älteste 

Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz. Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende 

Vorsitzende vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Amt aus oder ändert sich die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats, wählt der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen 

Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden (je nach Fall) für die verbleibende 

Amtszeit des ausscheidenden Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende hat die führende Rolle im Kontakt mit dem Vorstand und seinen 

Mitgliedern. Der Vorsitzende steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und berät 

sich mit ihm über Fragen der Strategie, Planung, Geschäftsergebnisse und 

Geschäftsentwicklung, Risikolage, Geschäftsführung und Compliance des Konzerns. Der 

Vorsitzende informiert den Aufsichtsrat unverzüglich, sobald er von wesentlichen 
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Ereignissen Kenntnis erhält, die für die Beurteilung der Lage und der geschäftlichen 

Entwicklung der Gruppe sowie für die Führung der Gesellschaft von entscheidender 

Bedeutung sind. Erforderlichenfalls beruft der Vorsitzende eine außerordentliche 

Aufsichtsratssitzung ein, um solche Ereignisse zu erörtern.  

(3) Der stellvertretende Vorsitzende hat nur die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, die 

gesetzlich und, bei Verhinderung oder Abwesenheit des Vorsitzenden, in der Satzung und 

dieser Geschäftsordnung festgelegt sind. 

 

§ 4 Sorgfaltspflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei der Ausübung ihres Amtes die Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsmanns anzuwenden, wobei die einschlägigen Grundsätze entsprechend 

gelten. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln und 

darf keine persönlichen Interessen verfolgen oder Geschäftsmöglichkeiten, die für den 

Konzern bestimmt sind, für sich selbst nutzen. 

(2) Zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgabe der Überwachung und Beratung des Vorstands 

ist es dem Aufsichtsrat gestattet, die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft einzusehen 

und zu prüfen. Der Aufsichtsrat kann auch ausgewählte Mitglieder des Aufsichtsrats damit 

beauftragen oder spezielle Sachverständige mit bestimmten Aufgaben in diesem 

Zusammenhang beauftragen. 

(3) Die schriftlichen Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat sind den 

Aufsichtsratsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, und jedes Aufsichtsratsmitglied hat das 

Recht, die Berichte des Abschlussprüfers, den Bericht über die abhängigen Unternehmen 

und etwaige Sonderberichte einzusehen. 
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(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind während ihrer gesamten Amtszeit und nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Amt verpflichtet, alle Informationen über die Geschäfte und 

Tätigkeiten des Konzerns, die ihnen aufgrund ihrer Stellung im Aufsichtsrat bekannt 

werden, vertraulich zu behandeln und diese Informationen nicht für eigene Interessen oder 

Zwecke zu nutzen. Ist ein Aufsichtsratsmitglied verpflichtet, Informationen an Dritte 

weiterzugeben, muss es den Vorsitzenden oder (wenn das Aufsichtsratsmitglied der 

Vorsitzende ist oder der Vorsitzende verhindert oder abwesend ist) den stellvertretenden 

Vorsitzenden vorab schriftlich informieren und dessen schriftliche Zustimmung einholen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats stellen sicher, dass alle von ihnen beauftragten externen 

Parteien die Geheimhaltungspflicht in gleicher Weise wie der Aufsichtsrat einhalten. 

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat dem Aufsichtsrat tatsächliche oder potenzielle 

Interessenkonflikte offenzulegen, insbesondere solche, die sich aus der Beratung oder der 

Ausübung von Ämtern oder Vorstandsfunktionen bei Kunden, Lieferanten, Gläubigern oder 

anderen Dritten ergeben können. Aufsichtsratsmitglieder, die in einem wesentlichen und 

nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt stehen, müssen aus ihrem Amt ausscheiden. 

Es sind angemessene Maßnahmen zur Begrenzung, Verhinderung oder Lösung von 

Interessenkonflikten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Richtlinie 

zu Interessenkonflikten der Gesellschaft zu ergreifen. 

(6) Bei Ausscheiden oder Rücktritt aus dem Amt müssen die Aufsichtsratsmitglieder nach 

alleinigem Ermessen der Gesellschaft unverzüglich alle IT-Assets und alle Dokumente, 

Korrespondenz und Aufzeichnungen (ob in Papierform oder elektronischer Form und 

einschließlich Kopien), die sich auf die Gesellschaft und ihre oder die Geschäfte des 

Konzerns beziehen und sich in ihrem Besitz befinden, an die Gesellschaft zurückgeben oder 

schriftlich bestätigen, dass alle diese Materialien vernichtet und/oder gelöscht wurden. Die 

Aufsichtsratsmitglieder haben kein Zurückbehaltungsrecht an diesen Assets, Dokumenten, 

Korrespondenzen und Aufzeichnungen. 
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§ 6 Aufsichtsratssitzungen 

(1) Aufsichtsratssitzungen finden einmal pro Kalenderquartal statt und müssen zweimal alle 

sechs (6) Monate stattfinden.  

(2) Eine Aufsichtsratssitzung wird auch auf Antrag eines Mitglieds des Aufsichtsrats oder des 

Vorstands einberufen. In diesem Antrag sind der Zweck der Sitzung und der Grund für den 

Antrag anzugeben. 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Stadt statt, in der die Gesellschaft ihren Sitz 

hat, oder an einem anderen vom Vorsitzenden bestimmten Ort. 

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner 

Verhinderung, vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich mit einer Frist von 

mindestens 14 (vierzehn) Kalendertagen einberufen. Die Einberufung ist gleichzeitig an den 

Vorstand zu senden. Der Tag der Versendung der Einladung und der Tag der Sitzung werden 

bei der Berechnung der 14-tägigen Einberufungsfrist nicht berücksichtigt. In dringenden 

Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist verkürzen, auch wenn ein Beschluss 

vorgelegt wird, der besondere Maßnahmen gemäß der Geschäftsordnung des Vorstands 

betrifft, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen („besondere Maßnahmen“). Die 

Einberufung kann auch mündlich, telefonisch, per E-Mail oder per SMS erfolgen. 

(5) Die Unterlagen zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen sind den Mitgliedern so 

frühzeitig wie möglich zuzusenden. 

(6) Die Einberufung der Sitzung muss eine Tagesordnung mit den zu behandelnden Punkten 

enthalten und, wenn ein Beschluss über Sondermaßnahmen gefasst werden soll, die 

entsprechenden Unterlagen und Materialien, die eine angemessene Prüfung und 

Bewertung des Beschlusses ermöglichen. Beschlussvorlagen und die entsprechenden 

Unterlagen und Materialien müssen rechtzeitig und in einer Weise übermittelt werden, die 

es den abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ermöglicht, schriftlich abzustimmen 

(schriftliche Abstimmung). Wurde ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß und 
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vollständig übermittelt, kann er nur dann zur Beschlussfassung vorgelegt werden, wenn 

kein Mitglied des Aufsichtsrats Einwände erhebt. 

(7) Den Vorsitz führt der Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung oder Abwesenheit, 

der stellvertretende Vorsitzende. Die Arbeitssprache für Aufsichtsratssitzungen, 

Sitzungsunterlagen, Dokumente und Materialien sowie alle Dokumente und Materialien im 

Zusammenhang mit der Einberufung (einschließlich der Tagesordnung) ist Deutsch oder 

Englisch, wobei jedoch, wenn ein Aufsichtsratsmitglied nicht über ausreichende 

Deutschkenntnisse verfügt oder in jedem Fall auf Antrag eines Aufsichtsratsmitglieds, die 

englische Sprache zu verwenden ist. Beschlüsse und Protokolle des Aufsichtsrats können in 

deutscher oder englischer Sprache gefasst bzw. erstellt werden, es sei denn, nach 

zwingendem Recht muss ein Beschluss in deutscher Sprache gefasst oder ein Dokument in 

deutscher Sprache erstellt werden. Bei Bedarf können englische Übersetzungen deutscher 

Dokumente zur Verfügung gestellt werden.  

(8) Der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder können auf Antrag des Vorsitzenden an 

den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen. Der Aufsichtsrat tritt auch regelmäßig ohne 

den Vorstand zusammen. 

(9) Der Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung oder Abwesenheit, der stellvertretende 

Vorsitzende kann Dritten, wie beispielsweise (ohne Einschränkung) Sachverständigen, dem 

Abschlussprüfer der Gesellschaft und/oder den Rechts- und Steuerberatern der 

Gesellschaft, die Teilnahme an einer Sitzung gestatten, um einzelne Tagesordnungspunkte 

zu behandeln und Informationen zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu erteilen, sofern 

der Aufsichtsrat nicht etwas anderes beschließt. 

 

§ 7 Beschlüsse des Aufsichtsrats 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Vorbehaltlich der 

Zustimmung des Vorsitzenden oder, im Falle der Verhinderung oder Abwesenheit des 
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Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden können die Mitglieder des Aufsichtsrats 

auch per Telefon oder Videokonferenz an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen. 

(2) Der Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung oder Abwesenheit, der stellvertretende 

Vorsitzende kann anordnen, dass Beschlüsse schriftlich, per Telefon, E-Mail, über ein 

Board-Portal oder eine E-Signatur-Plattform oder über andere gängige 

Kommunikationsmittel oder durch eine Kombination dieser Mittel gefasst werden. Auf 

Antrag des Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung oder Abwesenheit, des 

stellvertretenden Vorsitzenden oder in dessen Namen kann kein Mitglied des Aufsichtsrats 

gegen diese Vorgehensweise Einspruch erheben. 

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlüssen, die in Aufsichtsratssitzungen 

vorgelegt werden, teilnehmen, indem sie ihre Stimme schriftlich (schriftliche 

Stimmabgabe), per E-Mail oder über ein zu diesem Zweck genutztes Board-Portal oder eine 

E-Signatur-Plattform an den Vorsitzenden der Sitzung übermitteln. 

(4) Der Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung oder Abwesenheit, der stellvertretende 

Vorsitzende ist befugt, die zur Umsetzung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen 

Willenserklärungen abzugeben und bestimmte Willenserklärungen oder Erklärungen im 

Namen des Aufsichtsrats entgegenzunehmen.  

(5)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn bei einer Sitzung alle Mitglieder zur Sitzung 

eingeladen wurden und mindestens vier Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen oder 

wenn bei einem außerhalb einer Sitzung gefassten Beschluss der Beschluss allen 

Mitgliedern zugestellt wurde und mindestens vier Mitglieder über den Beschluss 

abstimmen. Stimmenthaltungen gelten als Teilnahme. Abwesende Mitglieder des 

Aufsichtsrats können an der Abstimmung des Aufsichtsrats teilnehmen, indem sie ihre 

schriftliche Stimme durch anwesende Mitglieder abgeben lassen. Der Aufsichtsrat fasst 

seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder außerhalb von 

Sitzungen mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden den Ausschlag.  
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§ 8 Aufzeichnungen und Protokolle 

(1) Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist vom Vorsitzenden (oder von einem von ihm damit 

beauftragten Dritten, wie dem Schriftführer oder einem Vorstandsmitglied) innerhalb eines 

Monats nach der Sitzung ein schriftliches Protokoll zu erstellen. Das Protokoll muss Ort und 

Datum der Sitzung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte, den wesentlichen Inhalt der 

Beratungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats enthalten und vom Vorsitzenden oder, im 

Falle der Verhinderung oder Abwesenheit des Vorsitzenden, vom stellvertretenden 

Vorsitzenden unterzeichnet werden. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält so bald wie 

möglich eine Kopie des Protokolls, das, soweit dies möglich ist, in der nächsten 

Aufsichtsratssitzung vorgelegt und genehmigt wird. Erhebt ein Aufsichtsratsmitglied 

Einwände gegen das Protokoll der vorangegangenen Sitzung, wird das Protokoll 

entsprechend geändert, vom Vorsitzenden unterzeichnet und jedem Mitglied des 

Aufsichtsrats innerhalb von sieben (7) Tagen nach der Sitzung zugestellt.  

(2)  Beschlüsse, die nicht in Sitzungen oder durch schriftliche Beschlussfassung gefasst werden, 

sind vom Vorsitzenden schriftlich festzuhalten. Die schriftliche Niederschrift des 

Beschlusses ist jedem Aufsichtsratsmitglied unverzüglich zu übermitteln. Die Frist für 

Einwendungen gemäß § 8 Abs. 1 gilt entsprechend für diese Form der Beschlussfassung ab 

dem Zeitpunkt der Übermittlung der schriftlichen Niederschrift. 

(3) Die vom Aufsichtsrat in einer Sitzung gefassten Beschlüsse können schriftlich festgehalten 

und vom Vorsitzenden unterzeichnet werden. Diese schriftliche Niederschrift der 

Beschlüsse gilt als genehmigt und wird in das Sitzungsprotokoll aufgenommen, sofern kein 

anderes Mitglied des Aufsichtsrats während der Sitzung Widerspruch einlegt. 

 

§ 9 Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Die Ausschussmitglieder werden 

für die Dauer ihrer Amtszeit als Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Zum Zeitpunkt der Fassung 

dieser Geschäftsordnung sind ein Prüfungsausschuss, ein Vergütungs-, Nominierungs- und 



 

10  

Corporate-Governance-Ausschuss, ein Kapitalmarktausschuss und ein Produktausschuss 

gebildet worden. 

(2) Die für den Aufsichtsrat in der Satzung und in dieser Geschäftsordnung getroffenen 

Regelungen gelten entsprechend auch für die Ausschüsse, sofern diese Geschäftsordnung 

oder die Geschäftsordnung des jeweiligen Ausschusses nichts anderes bestimmt. 

(3) Der Aufsichtsrat bestimmt die Zusammensetzung der Ausschüsse. Die Ausschüsse wählen 

aus ihrer Mitte jeweils einen Vorsitzenden, der dem Aufsichtsrat regelmäßig über die 

Tätigkeit des Ausschusses Bericht erstattet. 

(4) Auf Antrag des jeweiligen Ausschusses können auch Vorstandsmitglieder und andere Dritte 

zu Ausschusssitzungen hinzugezogen werden. 

 

§ 10 Prüfungsausschuss 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus bis zu vier Mitgliedern. Mindestens zwei Mitglieder des 

Prüfungsausschusses müssen Finanzexperten sein: Mindestens ein Mitglied muss über 

Fachkenntnisse im Bereich Rechnungswesen und mindestens ein weiteres Mitglied des 

Prüfungsausschusses muss über Fachkenntnisse im Bereich Wirtschaftsprüfung verfügen. 

Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Prüfungsausschuss hat eine 

eigene Geschäftsordnung. 

(2) Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses gehören (ohne 

Einschränkung): 

(a) die Prüfung der Beauftragung des Abschlussprüfers sowie der Vergütung, 

Beauftragung und Überwachung des unabhängigen externen Abschlussprüfers 

(einschließlich der Unterbreitung einer Empfehlung an den Aufsichtsrat für den 

Beschlussvorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers);  

(b) die Bewertung der Qualifikation, Unabhängigkeit und Leistung des unabhängigen 

externen Wirtschaftsprüfers;  
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(c) Überprüfung und Vorabgenehmigung der vom unabhängigen externen 

Wirtschaftsprüfer zu erbringenden Prüfungs- und Nichtprüfungsleistungen;  

(d)  Überprüfung und Erörterung mit dem unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer 

und dem Vorstand: des jährlichen Prüfungsplans und der anzuwendenden 

wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -praktiken; der Angemessenheit 

und Wirksamkeit der internen Rechnungslegungskontrollen des Unternehmens; 

der Ergebnisse der jährlichen Prüfung des Unternehmens; sowie aller 

vierteljährlichen oder jährlichen Gewinnbekanntgaben;  

(e) Überprüfung aller Transaktionen mit nahestehenden Personen und 

Organisationen sowie fortlaufende Überprüfung und Überwachung potenzieller 

Interessenkonflikte auf Einhaltung der Richtlinien und Verfahren der Gruppe;  

(f) sofern dies gemäß den jeweils geltenden Geschäftsordnungen des Vorstands 

erforderlich ist, Entscheidung darüber, ob Vereinbarungen oder Transaktionen, 

deren Wert einen in diesen Geschäftsordnungen festgelegten Schwellenwert 

überschreitet, der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen;  

(g) Überwachung der Leistung der internen Revision, des Compliance-

Managementsystems, des internen Kontrollsystems und des 

Risikomanagementsystems des Unternehmens;  

(h)  die Bewertung der Leistung des Prüfungsausschusses und seiner Mitglieder; und  

(i) Überprüfung der Vergütung des SVP Internal Audit (oder einer gleichwertigen 

Position) sowie Überprüfung und Überwachung des Umfangs des internen 

Prüfungsplans. 

 

§ 11 Vergütungs-, Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss  

(1) Der Vergütungs-, Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss kann aus bis zu 

vier Mitgliedern bestehen. Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der 
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Vergütungs-, Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss hat eine eigene 

Geschäftsordnung. 

(2) Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungs-, Nominierungs- und Corporate-

Governance-Ausschusses gehören (ohne Einschränkung):  

(a) die Ausarbeitung und Erörterung von Managementrichtlinien und -systemen im 

Zusammenhang mit der Vergütung der Mitglieder des Vorstands;  

(b) Überprüfung und Überwachung der Unternehmensziele für die Vergütung der 

Mitglieder des Vorstands, einschließlich der Bewertung der Leistung der 

Mitglieder des Vorstands im Hinblick auf diese Ziele und Vorschläge an den 

Aufsichtsrat für eine auf diesen Bewertungen basierende Vergütung;  

(c) Überprüfung aller aktienbasierten Vergütungspläne und -vereinbarungen und 

Abgabe von Empfehlungen an den Aufsichtsrat zu diesen Plänen;  

(d) Unterstützung bei der Identifizierung und Rekrutierung von Kandidaten für 

Positionen im Vorstand und Aufsichtsrat;  

(e) Prüfung von Vorschlägen zur Einstellung eines ehemaligen Mitarbeiters oder 

Vorstandsmitglieds als Berater für den Konzern; 

(f)  Prüfung aller Fragen der Unternehmensführung, die sich im Zusammenhang mit 

der Vergütung des Vorstands ergeben, und Ausarbeitung geeigneter 

Empfehlungen für den Aufsichtsrat;  

(g) Überwachung der Bewertung des Aufsichtsrats und Berichterstattung über dessen 

Leistung und Wirksamkeit; und  

(h) die Bewertung der Leistung des Vergütungs-, Nominierungs- und Corporate-

Governance-Ausschusses und seiner Mitglieder.  

(3) Bei der Nominierung von Kandidaten für den Aufsichtsrat stellt der Vergütungs-, 

Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss sicher, dass alle nominierten 

Kandidaten über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und einschlägigen 
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Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß und angemessen 

wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang sind auch die internationale Tätigkeit des 

Unternehmens, die Vielfalt, potenzielle Interessenkonflikte und alle anderen in dieser 

Geschäftsordnung festgelegten Anforderungen zu berücksichtigen. 

 

§ 12 Kapitalmarktausschuss 

(1) Der Kapitalmarktausschuss kann aus bis zu vier Mitgliedern bestehen. Der 

Kapitalmarktausschuss hat eine eigene Geschäftsordnung. 

(2) Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Kapitalmarktausschusses gehören (ohne 

Einschränkung): 

(a) Überwachung der Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit seiner 

Kapitalstruktur und Kapitalbeschaffung, einschließlich der Vorbereitung und 

Durchführung von öffentlichen Angeboten, Aktienemissionen und 

Aktienrückkäufen;   

(b) Überwachung der Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit 

Übernahmen, Fusionen und Akquisitionen; und 

(c) Beratung des Aufsichtsrats bei der Bewertung und Umsetzung strategischer 

Maßnahmen.   

(3)  Der Kapitalmarktausschuss entscheidet ferner, sofern dies nach der jeweils geltenden 

Geschäftsordnung des Vorstands erforderlich ist, ob Vereinbarungen oder Transaktionen 

im Zusammenhang mit den in § 12 Abs. 2 genannten Angelegenheiten, deren Wert einen 

in dieser Geschäftsordnung festgelegten Schwellenwert überschreitet, der Zustimmung 

des Aufsichtsrats bedürfen. Er gibt diesbezüglich Empfehlungen ab und bereitet 

entsprechende Beschlüsse vor. Er bewertet jährlich seine Leistung und berichtet dem 

Aufsichtsrat über die Ergebnisse dieser Bewertung. 
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§ 13 Produktausschuss 

(1) Der Produktausschuss kann aus bis zu vier Mitgliedern bestehen. Der Produktausschuss 

hat eine eigene Geschäftsordnung.  

(2) Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Produktkomitees gehören (ohne 

Einschränkung): 

(a) Überwachung der Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit der 

Strategie des Unternehmens und Investitionen in Forschungs- und 

Entwicklungsprogramme („F&E“);   

(b) Überprüfung der Produktentwicklungspläne für die Pipeline des Unternehmens;   

(c) Unterstützung des Vorstands bei der Überprüfung und Bewertung von 

Entwicklungsstrategien und -plänen; und  

(d) Ausübung weiterer Funktionen, die zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben als 

notwendig oder angemessen erachtet werden.  

(3) Der Produktausschuss hat eine beratende Funktion gegenüber dem Vorstand und dem 

Aufsichtsrat. Der Produktausschuss berät ferner zu allen Themen im Zusammenhang mit 

der Markteinführung eines Produkts oder Produktkandidaten sowie zum Marktpotenzial 

von Produktkandidaten in klinischen Phasen und berät und überprüft den aktuellen Stand 

der klinischen Phasen von Produktkandidaten. Er bewertet jährlich seine Leistung und 

berichtet dem Aufsichtsrat über die Ergebnisse dieser Bewertung. 

 


